
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für das Reitturnier vom 26.-27.09.2020 

des RFV Dortmund-Bodelschwingh e.V. 

 

Hinweistafeln zu Hygiene- und Infektionsschutz sind an markanten Punkten angebracht und werden 

kommuniziert, ebenso Hinweise zum Ausschluss bei Erkältungssymptomen. 

 

Verpflichtendes Tragen von Mund- und Nasenbedeckung: 

- in den Sanitäreinrichtungen 

- in der Dressurhalle 

- an den Akkreditierungsstellen 

- an den Verpflegungs- und Verkaufsständen 

- sowie immer dann, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. 

 

Sanitärräume: 

- Flüssigseife, Einmalhandtücher und Handdesinfektion sind ständig vorhanden. 

- Reinigung und Desinfektion der Flächen durch eine Reinigungskraft in regelmäßigen, 

dokumentierten Zeitintervallen 

 

Handdesinfektionsspender: 

- Akkreditierungsstellen, Meldestelle, Verpflegungs- und Verkaufsstände. 

 

2 Akkreditierungsstellen zur Datenrückverfolgung der Teilnehmer und Zuschauer: 

- an der Einfahrt zum Parkplatz für Reiter und Begleiter 

- am Zugang zum Turniergelände an der Reithalle für bis zu 300 Zuschauer, Offizielle und Helfer. 

- Zuschauer können sich ebenfalls online auf der Vereinshomepage registrieren 

 

Zugangsregelung: 

- Vergabe von Armbändern in unterschiedlichen Farben an den Akkreditierungsstellen für 

teilnehmende ReiterInnen und 1  Hilfsperson (1 Person pro Pferd), sowie maximal 300 Zuschauer pro 

Tag 

- Zutritt nur mit gültigem Armbändchen 

Meldestelle: 

- Abstandsregel, Einbahnstraßenregelung 

- Reinigung und Desinfektion bei Personalwechsel. 

 

Dressurhalle: 

- nach Richterwechsel Reinigung und Flächendesinfektion der Tische und Stühle. 

 

Verpflegungsstände: 

- Abstandsregelung 

- Einbahnstraßenregelung 

- bei Benutzerwechsel Reinigung und Desinfektion von Tischen und Bänken 

 

Catering: 

- Mund-Nasenbedeckung, Handschuhe 

- regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Arbeitsflächen 

 

Abreiteplatz: 

- Zugangskontrolle und Begrenzung (max. 8 Pferde) 

 

- Kontrolle der Einhaltung der Hygienevorschriften sowie des Zutritts nur akkreditierter Personen 

durch vereinsinternes Personal 


